8.1.Verfahrensweise Meldepflicht bei Infektionskrankheiten

	Geltungsbereich
	· Pflege

	mitgeltend
	· IfSG

· Formular Meldepflichten nach § 6 IfSG

· Meldeformular an das zuständige Gesundheitsamt

	Ziele
	· Erfüllung der gesetzlichen Forderungen

· korrekte, zeitnahe Information an die zuständige Behörde

· Übertragung und Ausbreitung von Infektionen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden verhindern

· Eigenverantwortung der Einrichtung wahrnehmen

	verantwortlich
	· Heimleitung

	Durchführung
	· Heimleitung

· Pflegefachkraft

	Verfahrensweise
	· Ist der Verdacht auf, die Erkrankung oder der Tod an einer meldepflichtigen Infektionskrankheit nicht primär vom Arzt oder Labor gemeldet worden, dann erfolgt die Meldung durch den Leiter des Alten- und Pflegeheimes oder die Pflegefachkraft innerhalb von 24 Stunden an das zuständige Gesundheitsamt.

· Die Meldung erfolgt auf dem Arztmeldeformular vom RKI oder auf dem vom Arbeitskreis Hygiene erstellten Meldeformular per Fax an das zuständige Gesundheitsamt.

· Besondere Sorgfalt gilt es beim Vergleich und Erkennen von Krankheitsverläufen mehrerer Bewohner zu üben, um Erkrankungen zu melden bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird.

· Die Einrichtung stellt sicher, dass die Meldung erfolgt.

	Dokumentation
	· Alle Vorgänge sind in der Pflegedokumentation des Bewohners zu dokumentieren.

	Lenkung der Dokumente
	· abheften in Bewohnerdokumentation
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